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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz, das 
Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, das Schul-
pflichtgesetz 1985, das Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, das Hochschulgesetz 
2005, das Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz und das Universitätsgesetz 2002 geän-
dert werden und das Bildungsdokumentationsgesetz 2019 erlassen wird 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 28. Mai 2019 beschlossen, zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Schulunter-

richtsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehr-

gänge, das Schulpflichtgesetz 1985, das Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, das 

Hochschulgesetz 2005, das Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz und das Universitätsge-

setz 2002 geändert werden und das Bildungsdokumentationsgesetz 2019 erlassen wird, 

wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

Zu § 5 Abs. 1 Z 14 Bildungsdokumentationsgesetz 2019: 

 

Gemäß dieser Bestimmung kann der Schulleiter bzw. die Schulleiterin ausschließlich die 

Eigenschaft als ordentlicher bzw. außerordentlicher Schüler verarbeiten. Insbesondere bei 

Schülern, die wegen mangelnder Kenntnisse der Unterrichtssprache als außerordentliche 

Schüler aufgenommen werden, erfolgt die Feststellung dieser Kenntnisse auf Grund von 
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Testverfahren. Es sollte daher im Gesetz auch die Ermächtigung zur automationsunter-

stützten Verarbeitung dieser Ergebnisse enthalten sein.  

 

Zu § 6 Bildungsdokumentationsgesetz 2019: 

 

Es wird angeregt, beim Datenverbund der Schulen gemäß § 6 iVm Anlage 4 auch Daten 

im Zusammenhang mit außerordentlichen Schülern aufzunehmen, da bei den der 

allgemeinen Schulpflicht unterliegenden Schülern die Aufnahme gemäß § 4 Abs. 3 

Schulunterrichtsgesetz zeitlich begrenzt ist und diese Information im Falle eines 

Schulwechsels für die aufnehmende Schule von Bedeutung ist.  

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 
 
Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 

                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1010 Wien 
6. An das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, 

Verfassungsdienst, Museumstraße 7, 1070 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 
 

 
NÖ Landesregierung 

Mag.ª M i k l – L e i t n e r 

Landeshauptfrau 
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